
Agenda

Agenda

1

1. Gesetzgebung
2. Publikations-Plattform – Registrieren und Identifizieren
3. Publikations-Plattform – Die neue Startseite
4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der 

Auftragsübermittlung
5. Publikations-Plattform – Der neue Bilanz-Navigator



1. Gesetzgebung

Veränderungen in der Offenlegung* Ursprung und Inkrafttreten

• Modernisierung wesentlicher Themenbereiche des 
Handels- und Gesellschaftsrechts

• Vereinfachung der digitalen Datenübermittlung
• Once-Only-Prinzip der EU-Digitalisierungsrichtlinie
• Vereinheitlichung statt Doppelpublizität:

Das Unternehmensregister als zentrale Plattform („One-Stop-
Shop“) für Übermittlung, Offenlegung, Zugänglichmachung 
und Abruf von Unternehmensdaten

Ziel

• Digitalisierungsrichtlinie (EU) 2019/1151
• Das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 

(DiRUG) ist seit 01.08.2022 in Kraft   

Am 01.08.2022 ist das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) in Kraft getreten.
Die hier umgesetzten Gesetzesanpassungen betreffen u. a. Veränderungen in der Offenlegung*,
in diesem Webinar speziell das Thema: Übermittlung von Rechnungslegungsunterlagen und 
Unternehmensberichten an das Unternehmensregister.

Für dieses Webinar speziell: 

Übermittlung von offenlegungsrelevanten Daten an das Unternehmensregister

§ 8b Abs. 3 HGB n.F.

Am Beispiel der Offenlegung nach § 325 HGB (Jahresabschluss)

§ 325 Abs. 1 Satz 2 a.F.

Die Unterlagen sind elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers
in einer Form einzureichen, die ihre Bekanntmachung ermöglicht.

§ 325 Abs. 1 Satz 2 n.F.

Die Unterlagen sind der das Unternehmensregister führenden Stelle
elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln.

§ 11 URV n.F.

*unter Offenlegung ist sowohl die Veröffentlichung als auch die 
Hinterlegung von Jahresabschlussunterlagen zu verstehen



1. Gesetzgebung

• Seit dem 01.08.2022 (DiRUG-Inkrafttreten) müssen Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichte – für Geschäftsjahre 
beginnend nach dem 31.12.2021 – zur Offenlegung direkt an das Unternehmensregister übermittelt werden

Ab wann muss an das Unternehmensregister offengelegt werden?

Mit Inkrafttreten des DiRUG und abhängig vom Geschäftsjahreszeitraum kommt die Offenlegung durch 
„Übermittlung zur Einstellung in das Unternehmensregister“. Neu ist, dass Rechnungslegungsunterlagen 
(wie bspw. Jahresabschlüsse) und Unternehmensberichte zur Offenlegung direkt an das 
Unternehmensregister zu übermitteln sind.

Was muss an das Unternehmensregister übermittelt werden?

Unverändert: Kapitalmarktinformationen und Finanzberichte von (nicht nach HGB offenlegungspflichtigen) Wertpapieremittenten
 Kapitalmarktinformationen wie z. B. Stimmrechtsmitteilungen
 Jahres-, Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte, Zwischenmitteilungen, Zahlungsberichte sowie Hinweise nach WpHG

Neu: Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichte aller Unternehmen
 d. h. unter anderem Jahres- und Konzernabschlüsse, Tätigkeitsabschlüsse, Zahlungsberichte, Entgelttransparenz- und nichtfinanzielle Berichte, 

Veröffentlichungen nach §§ 264a, 264b HGB



Sämtliche Übermittlungen vor dem Inkrafttreten des DiRUG wurden im Bundesanzeiger offengelegt*, seit 
DiRUG-Inkrafttreten je nach GJ-Beginn entweder im Bundesanzeiger oder im Unternehmensregister.

Übermittlung an den Bundesanzeiger,
bei GJ-Beginn nach dem 31.12.2021

Übermittlung an das Unternehmensregister,
bei GJ-Beginn nach dem 31.12.2021

Zeitstrahl

Der Gesetzgeber hat sich beim DiRUG für eine Geschäftsjahreszeitraumlösung entschieden, sodass 
seit Inkrafttreten am 01.08.2022 Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichte erst für 
Geschäftsjahre beginnend nach dem 31.12.2021 im Unternehmensregister offenzulegen* sind.

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

01.08.2022

01.01.2023 01.01.2024

1. Gesetzgebung

DiRUG-Inkrafttreten / Medienwechsel

Übermittlung an den Bundesanzeiger, bei GJ-Beginn vor dem 01.01.2022

Geschäftsjahreszeitraumlösung

Offenlegungsmedium* variiert abhängig 
vom Beginn des Geschäftsjahres (und 

dem Datum der Übermittlung)

*Offenlegung = Veröffentlichung und Hinterlegung



Art der Offenlegung Geschäftsjahreszeitraum Übermittlungsdatum Offenlegungsmedium
Liquidationseröffnungsbilanz 31.12.2021 01.08.2022 Bundesanzeiger

Liquidationseröffnungsbilanz 01.01.2022 01.08.2022 Unternehmensregister

Liquidationsschlussbilanz 01.01.2022 bis zum 30.07.2022 31.07.2022 Bundesanzeiger

Liquidationsschlussbilanz 01.01.2022 bis zum 30.07.2022 01.08.2022 Unternehmensregister

Jahresabschluss 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 01.08.2022 Bundesanzeiger

Jahresabschluss 01.01.2022 bis zum 30.06.2022 31.07.2022 Bundesanzeiger

Jahresabschluss 01.01.2022 bis zum 30.06.2022 01.09.2022 Unternehmensregister

§§ 264 Abs. 3 HGB, 264b HGB 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 31.07.2022 Bundesanzeiger

§§ 264 Abs. 3 HGB, 264b HGB 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 31.08.2022 Unternehmensregister

Zur Veranschaulichung des Medienwechsels sehen Sie hier eine Tabelle mit Beispielen zur 
Geschäftsjahreszeitraumlösung.

2.1 Wechsel des Offenlegungsmediums: Unternehmensregister statt Bundesanzeiger

Empfehlung: Besuchen Sie auf www.bundesanzeiger-verlag.de/veranstaltungen das einführende DiRUG-Webinar:
„Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) – Ein Überblick für den Praktiker“



2. Publikations-Plattform – Registrieren und Identifizieren

• Zur Übermittlung von Daten an das Unternehmensregister ist eine Registrierung auf der Publikations-Plattform 
(www.publikations-plattform.de) notwendig

• Für Übermittler von Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichten gilt zusätzlich die Pflicht zur einmaligen, 
elektronischen Identitätsprüfung:

o (Natürliche) Personen, die für ein offenlegungspflichtiges Unternehmen eine Übermittlung an das Unternehmensregister 
tatsächlich vornehmen, müssen sich zuvor elektronisch identifizieren

o Die Identitätsprüfung erfolgt anhand der in § 3 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 URV definierten Identifizierungsverfahren
o Neu auf der Publikations-Plattform (PP) zur Verwaltung der identifizierten Nutzer: die Ansprechpartner-Verwaltung

Wie kann an das Unternehmensregister übermittelt werden?

Für Übermittlungen an das Unternehmensregister ist weiterhin eine Registrierung notwendig. Hinzu 
kommt die Pflicht zur einmaligen, elektronischen Identitätsprüfung durch die das Unternehmensregister 
führende Stelle.

Empfehlung: Besuchen Sie auf www.bundesanzeiger-verlag.de/veranstaltungen das Webinar zur Identifizierung 
nach DiRUG: „Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) – Was hat es mit der Identifizierung auf sich?“



2. Publikations-Plattform – Registrieren und Identifizieren
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Der Registrierungsprozess für ein PP-Kundenkonto bleibt unverändert.

Publikations-Plattform.de  Registrieren  Jetzt registrieren



2. Publikations-Plattform – Registrieren und Identifizieren

Als registrierter Nutzer der Publikations-Plattform steht eine Ansprechpartner-Datenbank zur 
Verwaltung der zur Übermittlung berechtigten Personen bereit.

• Ansprechpartner (AP) sind die (natürlichen) Personen, welche die 
Auftragsübermittlung tatsächlich durchführen

• Bei neuen und bestehenden PP-Kundenkonten wird ein einzelner Ansprechpartner 
automatisch als Hauptansprechpartner (Haupt-AP) definiert. Dieser kann beliebig 
angepasst werden, sofern mehrere AP angelegt sind.

• Die Daten des AP dienen auch der Kontaktaufnahme bei notwendiger 
Kundenrücksprache und sind, wenn nicht anders angegeben, die Daten des 
Rechnungsempfängers bei Aufträgen.

• Über die Schaltfläche „Neuer Ansprechpartner“ kann das Unternehmen bspw. 
weitere Mitarbeiter als AP anlegen. Pflichtangaben hierzu sind: Vor- und Zuname, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Jeder angelegte AP kann sich im Nachgang 
separat identifizieren.

• Die AP-Datenbank bietet die Möglichkeit, übersichtlich alle AP des Unternehmens 
zu verwalten und für jeden AP den „Status der Identifizierung“ einzusehen sowie 
weitere Aktionen durchzuführen. Gebührenbescheide werden hier ebenfalls 
hinterlegt.



3. Publikations-Plattform – Startseite

Auf der Publikations-Plattform (PP) sind diverse Hinweise zur Identifizierung und allgemein 
zum DiRUG platziert.

• Auf der Startseite der PP wird in einem grünen Kasten 
das Thema „Identifizierung“ präsent hervorgehoben

• Beim Klick auf „VERÖFFENTLICHEN“ oder „HINTERLEGEN“ 
öffnet sich eine Hinweisseite mit den wichtigsten Wegweisern 
zum DiRUG



Die Publikations-Plattform wurde dahingehend angepasst, dass nun neben den bekannten 
Übermittlungen von Wertpapieremittenten auch die Übermittlung von Rechnungslegungsunterlagen 
und Unternehmensberichten an das Unternehmensregister erfolgen kann.

3. Publikations-Plattform – Startseite

• Seit Inkrafttreten des DiRUG können Sie zur Offenlegung 
(Veröffentlichung oder Hinterlegung) direkt an das 
Unternehmensregister übermitteln.

• In den blauen Hinweistexten und unter „Wissenswertes“ 
werden auf der Publikations-Plattform weitere Informationen 
zur Übermittlung und allgemein zum DiRUG bereitgestellt



4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der Auftragsübermittlung

Neben der Startseite wurde auch der Reiter „Auftragsübermittlung“ 
mit Inkrafttreten des DiRUG aktualisiert.

Bis zum 31.07.2022 (alt)

Seit dem 01.08.2022 (neu)



Weitere Aktualisierungen betreffen den Meldebereich innerhalb der Unternehmensregister-
Auftragsübermittlung.

4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der Auftragsübermittlung

Bis zum 31.07.2022 (alt)

Seit dem 01.08.2022 (neu)



4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der Auftragsübermittlung

• Neu bei der Auftragsübermittlung an das Unternehmensregister 
ist der Schritt „2. Auswahl des Ansprechpartners“.

• Erst nach Auswahl eines identifizierten Ansprechpartners –
• des tatsächlichen Übermittlers – kann die Auftragsübermittlung 

fortgeführt werden.

• Der weitere Übermittlungsvorgang sowie die 
Auftragsübermittlung an den Bundesanzeiger bleiben 
unverändert.

Eine wichtige Neuerung bei der Unternehmensregister-Auftragsübermittlung ist die Pflicht 
zur Auswahl eines identifizierten Ansprechpartners.



4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der Auftragsübermittlung

Im Rahmen der Auftragsübermittlung wird der Nutzer im Reiter 
„Weitere Auftragsdaten“ über die korrekte Angabe des 
Geschäftsjahreszeitraums informiert und bei Unregelmäßigkeiten 
gewarnt.

1. Die Eingabe eines unstimmigen Geschäftsjahreszeitraums 
verhindert die Übermittlung

2. Warnung der Nutzer bei Falscheinreichungen, bspw. bei 
Übermittlungen von Jahresabschlussunterlagen für Geschäftsjahre 
vor dem 01.01.2022 an das Unternehmensregister oder für 
Geschäftsjahre nach dem 31.12.2021 an den Bundesanzeiger

3. Informationen zur Geschäftsjahreszeitraumlösung nach DiRUG

Plausibilitätsprüfungen und Informationen zum DiRUG im Auftragsformular sollen 
Falscheinreichungen verhindern.



4. Publikations-Plattform – Neuerungen bei der Auftragsübermittlung

Mit den Gesetzesänderungen wurden auch die bei Auftragsübermittlungen anzugebenden 
Jahresabschluss-Typen weiter differenziert.

Bis zum 31.07.2022 (alt) Seit dem 01.08.2022 (neu)

• Verbunden mit DiRUG ist die Einführung neuer Veröffentlichungstypen und Kombinationseinreichungen 
sowie ein aktualisiertes Wording.



.

Bei der Entscheidung, in welcher Form und an welches Medium Sie Ihre Unterlagen übermitteln müssen, 
hilft Ihnen der Bilanz-Navigator, den Sie über die Startseite der Publikations-Plattform aufrufen können.

5. Publikations-Plattform – Der neue Bilanz-Navigator

• Auf der Startseite 
jederzeit zugänglich 

• Erläuterung vor dem Start 
des Bilanz-Navigators

• Aktualisierte Empfehlungen des Bilanz-Navigators beziehen sich auf die Form 
der Offenlegung und das richtige Offenlegungsmedium, also das „Wie“ und 
„Wo“ der Übermittlung



Zeit für Ihre Fragen.


